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Kommentar

Mindestlohnerhöhung

Eine evidenzbasierte Entscheidung

Am 27. Juni 2025 hat die Mindestlohnkommission über 
die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns in den 
kommenden beiden Jahren entschieden. Laut Mindest-
lohngesetz ist sie angehalten, alle zwei Jahre eine Emp-
fehlung über die Mindestlohnentwicklung abzugeben. 
Der Mindestlohn steigt 2026 von aktuell 12,82 € pro Ar-
beitsstunde auf 13,90 € – eine Steigerung von 8,4 %. 2027 
soll er noch einmal um 5 % auf dann 14,60 € steigen. Bei 
ihrer Entscheidung berücksichtigt die Mindestlohnkom-
mission gemäß ihrer selbst auferlegten Geschäftsord-
nung zwei Kriterien: Erstens orientiert sie sich gemäß § 9 
Absatz 2 MiLoG im Rahmen einer Gesamtabwägung an 
der Tarifentwicklung. Zweitens orientiert sie sich am Re-
ferenzwert von 60 % des Bruttomedianlohns von Voll-
zeitbeschäftigten und folgt damit dem Vorschlag der 
EU-Mindestlohnrichtlinie von 2022. Da der Tariflohnindex 
der Stundenlöhne (ohne Sonderzahlungen) in den letzten 
zwei Jahren (von Q1 2023 bis Q1 2025) um 8,4 % gestie-
gen ist, erfüllt die Erhöhung zum Januar 2026 auf 13,90 € 
genau dieses erste Kriterium. Die Erhöhung auf 14,60 € 
erfüllt dann auch das zweite Kriterium, da der Median-
Stundenlohn für Vollzeitbeschäftigte im April 2025 gemäß 
vorläufiger Hochrechnung des Statistischen Bundesamts 
bei 24,18 € lag.

Befürworter eines höheren Mindestlohns könnten kritisch 
hinterfragen, warum die beiden Kriterien nur nachlaufend 
erfüllt werden. Bei einer angenommenen Medianlohnstei-
gerung von 4 % bis 2027 läge der Mindestlohn dann nur 
bei 58 % des Vollzeitmedianlohns. Er läuft dem 60-%-Ziel 
also zeitlich hinterher. Damit erfüllt der deutsche Min-
destlohn aber bereits die von Gewerkschaftsseite lange 
geforderten Kriterien. Gemessen in Kaufkraftparitäten ist 
der deutsche Mindestlohn heute bereits der höchste in 
Europa. Im Jahr 2027 wird er auch als Anteil des Medi-
anlohns neben den Mindestlöhnen in den Beneluxstaaten 
zu den höchsten in Europa gehören. Auch das Argument, 
die Inflation würde die Mindestlohnerhöhungen auffres-
sen, lässt sich widerlegen. Während die Verbraucherprei-
se von Januar 2015 bis Mai 2025 um 30,8 % stiegen, lag 
die Steigerung des Mindestlohns im selben Zeitraum bei 
50,8 %. Somit liegt der Mindestlohn heute real (in Prei-
sen von 2025) rund 1,30 € über seiner Einstiegshöhe von 
8,50 € im Jahr 2015.
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Aus Sicht der empirischen Arbeitsmarktforschung gibt es 
wenig, was gegen eine reale Erhöhung des Mindestlohns 
spricht. Studien zeigen positive Lohneffekte sowohl bei 
den Stundenlöhnen (Bossler et al., 2024a) als auch bei den 
Monatslöhnen (Bossler & Schank, 2023). Diese positive 
Lohnwirkung hat unter anderem zu einer Angleichung der 
Löhne in Ost und West beigetragen, die Lohnungleichheit 
gesenkt (Bossler & Schank, 2023) und die Geschlechter-
lohnunterschiede abgebaut (Caliendo & Wittbrodt, 2022). 
Gleichzeitig lässt sich kein nennenswerter Rückgang der 
Beschäftigung feststellen (Dütsch et al., 2025). Einzig bei 
den Minijobs ist ein Rückgang im Zuge der Mindestlohn-
einführung zu verzeichnen (Bossler et al., 2024a). Auch in 
Bezug auf die Mindestlohnerhöhung auf 12 € im Jahr 2022, 
mit der die Ampel-Koalition die Mindestlohnkommission 
überstimmt hatte, zeigen die ersten Studien keinen sta-
tistisch signifikanten Beschäftigungseffekt (Bossler et al., 
2024b). Jedoch scheinen die Arbeitsstunden tendenziell 
zu sinken, sodass die Beschäftigung eher über die intensi-
ve als über die extensive Dimension angepasst wird.

Klar ist aber auch, dass die durch den Mindestlohn in-
duzierten Personalkostensteigerungen bezahlt werden 
müssen. Wenn die Mindestlohnbeschäftigten selbst nicht 
mit einer höheren Jobunsicherheit dafür aufkommen, liegt 
es nahe, dass die Arbeitgeber die Kosten kompensieren 
oder weitergeben. Kunden bezahlen den Mindestlohn 
in Form von häufigeren Preisanstiegen (Link, 2024), Be-
schäftigte im Hochlohnbereich durch relative Lohnsen-
kungen und die Arbeitgeber durch geringere Gewinne, 
beispielsweise durch einen Abbau von Monopsonrenten 
(Popp, 2024). Es bleibt abzuwarten, ob die höhere Lohn-
kostenbelastung auch diesmal ausgeglichen werden 
kann, ohne die Beschäftigung zu reduzieren. Nun ist es 
wieder an der Wissenschaft, die Auswirkungen des Min-
destlohns kritisch zu begleiten.

Prof. Dr. Mario Bossler
TH Nürnberg und IAB
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